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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Stefan Ruppert, Christian Dürr, 
Grigorios Aggelidis, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
– Drucksache 19/11735 – 

Inanspruchnahme der Dienstleistungen des Bundesverwaltungsamts durch 
Ministerien und Behörden 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Das Bundesverwaltungsamt (BVA) wurde gegründet, um „Verwaltungsauf- 
gaben der Bundesministerien zu übernehmen, zu bündeln und effektiver zu  
erledigen“. Teil dieser Verwaltungsaufgaben ist die Bearbeitung von Dienstrei-
sen, Beihilfe und Buchhaltungsvorgängen (www.bva.bund.de/SharedDocs/ 
Downloads/DE/Presse/Informationsschriften/Infoblaetter/infoblatt_bva.pdf?__ 
blob=publicationFile&v=4). 

Auf der Webseite des BVA heißt es hinsichtlich des Travel Managements:  
„Das Bundesverwaltungsamt unterstützt zahlreiche Einrichtungen des Bundes 
[...] bei der effizienten Vorbereitung und Abwicklung ihrer Dienstreisen.  
Dies schließt einen Rundum-Service zur Planung, Buchung und Abrechnung 
mit ein“ (www.bva.bund.de/SharedDocs/Aufgaben/DE/T/travel_management_ 
standard.html). 

Außerdem hat das BVA „im Sommer 2015 die eRechnung eingeführt. Im Rah-
men des bis Ende 2016 durchgeführten Pilotprojektes beim BMI werden die 
Belege bei einem zentralen Dienstleister in ZUGFeRD-Belege umgewandelt“ 
(www.bva.bund.de/SharedDocs/Aufgaben/DE/F/finanzmanagement.html). 

V o r b e m e r k u n g  d e r  B u n d e s r e g i e r u n g  

Die Beantwortung der Fragen 7 und 15 kann aus Gründen des Staatswohls für 
den Geschäftsbereich des Bundeskanzleramtes nicht in offener Form erfolgen. 
Die erbetenen Auskünfte zu Mitarbeiterzahlen in der Reise- und Beihilfestelle 
betreffen Strukturelemente des Bundesnachrichtendienstes. Aus ihrem Bekannt-
werden könnten sowohl staatliche als auch nichtstaatliche Akteure Rückschlüsse 
auf die Personalausstattung sowie die Fähigkeiten des Bundesnachrichtendienstes 
ziehen. Dadurch würde die Aufgabenerfüllung des Bundesnachrichtendienstes 
beeinträchtigt, was wiederum für die Sicherheit und die Interessen der Bundesre-
publik Deutschland nachteilig wäre. Das gleiche gilt für das Bundesamt für Ver-
fassungsschutz, hier für die Fragen 4 und 7. 

juris Lex QS
15052024 ()



Drucksache 19/12219 – 2 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 

Diese Informationen werden daher als Verschlusssache gemäß der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschrift des Bundesministeriums des Inneren zum materiellen und 
organisatorischen Schutz von Verschlusssachen (VS-Anweisung – VSA) mit dem 
VS-Grad „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft und dem Deutschen Bun-
destag gesondert übermittelt.* 

Bei der Angabe von Personalkosten wurden in der Regel lediglich die Personal-
einzelkosten (einschl. Versorgung sowie sonstige Personalnebenkosten) aufge-
führt. In diesem Zusammenhang wird auf das Rundschreiben vom Bundesminis-
terium der Finanzen (BMF) zu Personal- und Sachkosten in der Bundesverwal-
tung vom 12. April 2019 – II A 3 – H 1012-10/07/0001 :015, DOK 2018/ 
0911857 – verwiesen. 

Soweit die Fragestellungen sich lediglich auf „Planstellen“ bzw. „Stellen“ bezie-
hen wird klargestellt, dass in den Antworten sowohl Planstellen wie Stellen ge-
nannt werden. 

V o r b e m e r k u n g  z u  d e n  F r a g e n  1  b i s  8  

Das Bundesverwaltungsamt versteht unter Travel Management neben der Reise-
kostenbearbeitung auch die Bearbeitung von Trennungsgeldanträgen und Anträ-
gen auf Umzugskostenerstattung. Die Antworten zu den Fragen 2 und 3 beziehen 
sich auf diese Gesamtsicht. 

1. Seit wann besteht das Travel Management des BVA? 

Das Travelmanagement für Bundesbedienstete als Dienstleistungsaufgabe wird 
im BVA seit dem Jahr 1998 wahrgenommen. 

2. Wie viele Planstellen sind im BVA für das Travel Management ausgewie-
sen? 

Im Travel Management des BVA sind derzeit 227,5 Stellen ausgewiesen. 

a) Wie viele dieser Stellen sind derzeit besetzt? 

Derzeit sind im Travel Management 222 Stellen besetzt. Zudem konnten durch 
Auswahlverfahren aktuell sechs Mitarbeiter/-innen gewonnen werden, die dem-
nächst ihre Tätigkeit aufnehmen werden. 

b) Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind insgesamt im Travel Ma-
nagement beschäftigt? 

Im Travel Management sind derzeit 240 Mitarbeiter/-innen tätig. 

c) Ist das Travel Management aus Sicht der Bundesregierung angemessen 
ausgelastet? 

Die Personalsituation in den Abrechnungsreferaten des Travel Managements so-
wie in der Reisevorbereitung ist sehr angespannt. 

 
* Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat hat die Antwort als „VS – Nur für den Dienstgebrauch“ eingestuft. Die Antwort 

ist im Parlamentssekretariat des Deutschen Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten eingesehen werden. 
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3. Wie viel verausgabt das BVA jährlich für den Betrieb des Travel Manage-
ments? 

Im Jahr 2018 beliefen sich die Personal- und Sachkosten im BVA für die Bear-
beitung des Travel Managements auf insgesamt 18 386 127,71 Euro. An IT-Kos-
ten wurden im Jahr 2018 für Lizenzen insgesamt 298 151,28 Euro verausgabt. 
Die Kosten des IT-Betriebs werden durch das ITZBund kalkuliert und bewirt-
schaftet. Die Kosten der IT-Entwicklung übernimmt das BVA bis auf Einzelfälle 
im Auftrag des TMS-Workflow-Nutzerbeirats als efa-Aufgabe (einer für alle). 
Sie können so dem Travel Management nicht originär zugeordnet werden. 

4. Welche Bundesministerien und Bundesbehörden nutzen das Travel Manage-
ment des BVA? 

a) Aus welchen Bundesministerien und Bundesbehörden erhält das BVA 
Dienstreisenanträge und Aufträge zur Reisekostenabrechnung? 

b) Welche Tätigkeiten im Rahmen der Vorbereitung und Abwicklung von 
Dienstreisen werden weiterhin von den in Frage 4a genannten Bundesmi-
nisterien und Bundesbehörden übernommen? 

c) Wie viele Mitarbeiter sind in diesen Bundesministerien und Bundesbe-
hörden jeweils mit der Vorbereitung und Abwicklung von Dienstreisen 
beschäftigt (bitte nach Bundesministerium bzw. Bundesbehörde aufglie-
dern)? 

Zur Beantwortung siehe beigefügte Anlage 1. 

Die das Bundesamt für Verfassungsschutz betreffenden Angaben werden aus den 
in der Vorbemerkung genannten Gründen, auf die Bezug genommen wird, einge-
stuft übermittelt. Es wird auf die Ausführungen in der Vorbemerkung der Bun-
desregierung verwiesen. 

5. Wie viele Stellen wurden bei den Bundesministerien und Bundesbehörden, 
die das Travel Management des BVA nutzen, im Gegenzug eingespart?  

6. Wie viele Stellen wurden bei den Bundesministerien und Bundesbehörden, 
die das Travel Management des BVA nutzen, im Gegenzug mit anderen Auf-
gaben betraut? 

Die Fragen 5 und 6 werden im Zusammenhang beantwortet.  

Die Aufgabenübertragungen auf das Bundesverwaltungsamt erstrecken sich auf 
einen Zeitraum seit dem Jahr 1998. Zum damaligen Zeitpunkt verblieben die für 
die Aufgabenwahrnehmung notwendigen Stellen noch zu einem großen Teil in 
den Ressorts und Behörden und dienten dort entweder der Realisierung der da-
maligen haushaltsgesetzliche Stelleneinsparung bzw. mussten dort für andere 
Aufgaben verwendet werden (Einsparung von durchschnittlich 1,5 Prozent der 
Planstellen und Stellen von 1993 bis 2014, zusätzliche Einsparung von 0,4 Pro-
zent der Planstellen aufgrund der verlängerten Wochenarbeitszeit der Beamten 
von 2005 bis 2014). Welche Stellen dabei konkret in Abgang gestellt wurden, 
kann zu einem Großteil nicht mehr nachvollzogen werden. 

Die Einzelheiten ergeben sich aus der beigefügten Anlage 2. 
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7. Welche Bundesministerien und Bundesbehörden verzichten auf die Nutzung 
des Travel Managements des BVA? 

a) Wie viele Mitarbeiter sind in diesen Bundesministerien und Bundesbe-
hörden mit der Vorbereitung und Abwicklung von Dienstreisen beschäf-
tigt? 

b) Mit welcher Begründung nutzen diese Bundesministerien und Bundesbe-
hörden das Travel Management des BVA nicht? 

c) Welche Personal- und Verwaltungskosten entstehen diesen Bundesminis- 
terien und Bundesbehörden durch die hausintern durchgeführte Vorberei-
tung und Abwicklung von Dienstreisen (bitte nach Bundesministerium 
bzw. Bundesbehörde aufgliedern)? 

Zur Beantwortung siehe beigefügte Anlage 3. 

Die das Bundesamt für Verfassungsschutz und den Bundesnachrichtendienst be-
treffenden Angaben der Fragen 7 bis 7c werden aus den in der Vorbemerkung der 
Bundesregierung genannten Gründen, auf die Bezug genommen wird, eingestuft 
übermittelt. 

8. Liegen der Bundesregierungen Informationen zur Effizienz des Travel Ma-
nagements vor? 

Der Rechnungsprüfungsausschuss des Haushaltsausschusses des Deutschen Bun-
destages hat sich in seiner Sitzung vom 10. Februar 1995 unter Top 4a mit der 
Durchführung von Dienstreisen befasst und die obersten Bundesbehörden aufge-
fordert, ihre Bemühungen zur wirtschaftlichen Gestaltung von Dienstreisen fort-
zusetzen und im Übrigen zu prüfen, inwieweit die bei Dienstreisen anfallenden 
Aufgaben auf private Unternehmen (z. B. Reisebüros) oder auf „zentrale Reise-
stellen“ verlagert werden sollen. Nachdem das Kabinett am 7. Februar 1996 be-
schlossen hat, zur Verringerung und Straffung von Bundesbehörden auch die Ser-
vicebereiche der Bundesministerien untersuchen zu lassen, hat der vom Bundes-
ministerium des Innern (BMI) betreute Ausschuss für Organisationsfragen der 
Ressorts u. a. ein Pilotprojekt „Organisation, Durchführung und Abrechnung von 
Dienstreisen“ eingerichtet. 

Im Rahmen dieses Pilotprojektes wurden auch die vom Rechnungsprüfungsaus-
schuss angesprochenen Fragen einer Privatisierung von Dienstreiseaufgaben 
bzw. einer Einrichtung von zentralen Reisestellen untersucht. Im Ergebnis dieses 
in der Zeit vom April 1999 bis Mai 2000 durchgeführten Pilotprojektes wurde 
festgestellt, dass mit einem Travel Management des Bundes bis zu 50 Prozent der 
Verwaltungskosten und bis zu 15 Prozent der direkten Reisekosten durch einen 
gebündelten Einkauf eingespart werden können. Aus diesem Pilotprojekt ist das 
Travel Management des Bundes hervorgegangen. 

Für das Jahr 2017 wurden bei einem Gesamtvolumen der Ausgaben für Reisemit-
tel der am Travel Management des Bundes beteiligten Institutionen von rd. 
400 Mio. Euro die Einsparungen mit rd. 50. Mio. Euro, somit 12,5 Prozent ermit-
telt. Im Zeitraum 2013 bis 2016 schwankten diese Einsparungen zwischen 8 Pro-
zent und 11,8 Prozent. 
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a) Entstehen dem Bund durch den ganzheitlichen Ansatz des Travel Mana-
gements geringere Kosten, als wenn jedes Bundesministerium und jede 
Bundesbehörde die Vorbereitung und Abwicklung von Dienstreisen haus-
intern durchführen würde?  

Wenn ja, in welcher Höhe? 

Es entstehen durch den ganzheitlichen Ansatz des Travel Managements geringere 
Kosten. Der Einkauf der Reiseleistungen erfolgt überwiegend zentral. Bei den 
großen Fluggesellschaften sind z. B. das Auswärtige Amt, die Bundestagsverwal-
tung, das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, das Bundes-
ministerium der Verteidigung und das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie beteiligt. Bahnverhandlungen werden unter Beteiligung des Bundes-
ministeriums der Verteidigung und des Bundesministeriums für Verkehr und di-
gitale Infrastruktur geführt. Der Hotel- und Mietwageneinkauf erfolgt durch das 
Bundesverwaltungsamt. Müssten alle Verfassungsorgane, Ressorts und Behörden 
den Reisemitteleinkauf selbst durchführen, würde ein erheblich höherer Personal-
bedarf entstehen, als durch die Zentralisierung. Außerdem werden durch die Bün-
delung der Volumen deutlich günstigere Konditionen erreicht.  

Die TMS Module werden zentral über das Beschaffungsamt im Bundesministe-
rium des Innern beschafft und können von allen Berechtigten genutzt werden. 
Müssten die Verfassungsorgane, Ressorts und Behörden auch diese Beschaffun-
gen selbst tätigen, würde weiterer Personalbedarf entstehen. 

b) Haben sich seit Einführung des Travel Managements die Kosten des Bun-
des für die Vorbereitung und Abwicklung von Dienstreisen für Bundes-
bedienstete insgesamt verringert? 

Wenn ja, in welcher Höhe? 

Hierzu liegen der Bundesverwaltung insgesamt keine Angaben vor. Aus dem 
jährlichen Bericht des Bundesverwaltungsamtes bis 2016 geht hervor, dass  
sich die Personalkosten für die Reisevorbereitung pro Buchung von 2003 mit 
10,57 Euro über 2011 mit 7,04 Euro auf 2015 mit 9,35 Euro und 2016 mit 
9,71 Euro entwickelt haben.  

Berücksichtigt man, dass 2003 rd. 31 000, 2011 rd. 99 000, 2015 rd. 123 000 und 
2016 rd. 131 000 Buchungen erfolgten, wird deutlich, dass durch die Effizienz 
der Bearbeitung deutliche Kostensenkungen erzielt wurden, die Kosten sind trotz 
Steigerung der Gehälter bis heute geringer sind als in 2003. 

9. Seit wann wird die Beihilfe für Bundesbedienstete durch das BVA bearbei-
tet? 

Beihilfe für Bundesbedienstete als Dienstleistungsaufgabe wird im BVA seit dem 
Jahr 1994 wahrgenommen. 

10. Wie viele Planstellen sind im BVA für die Beihilfebearbeitung ausgewiesen? 

In der Abteilung Beihilfe sind derzeit 1 021,5 Stellen ausgewiesen. 
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a) Wie viele dieser Stellen sind derzeit besetzt? 

Derzeit sind in der Beihilfeabteilung 887,44 Stellen besetzt. Zudem konnten 
durch Auswahlverfahren aktuell 58 Mitarbeiter/-innen gewonnen werden, die 
demnächst ihre Tätigkeit aufnehmen werden. Weitere Auswahlverfahren laufen 
momentan mit guten Prognosen. 

b) Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind insgesamt in der Beihil-
febearbeitung beschäftigt? 

In der Beihilfeabteilung sind derzeit 987 Mitarbeiter/-innen tätig. 

c) Ist die Beihilfebearbeitung aus Sicht der Bundesregierung angemessen 
ausgelastet? 

Die Personalsituation in der Beihilfebearbeitung ist angespannt. 

11. Wie viel verausgabt das BVA jährlich für die Beihilfebearbeitung? 

Die Sach- und Personalkosten der Beihilfebearbeitung des BVA beliefen sich im 
Jahr 2018 auf 61 060 066 Euro. 

12. Welche Bundesministerien und Bundesbehörden nutzen die Beihilfebearbei-
tung des BVA? 

a) Aus welchen Bundesministerien und Bundesbehörden erhält das BVA 
Aufträge zur Beihilfebearbeitung? 

b) Welche Tätigkeiten im Rahmen der Beihilfebearbeitung werden weiter-
hin von den in Frage 10a genannten Bundesministerien und Bundesbehör-
den übernommen? 

c) Wie viele Mitarbeiter sind in diesen Bundesministerien und Bundesbe-
hörden jeweils mit der Beihilfebearbeitung beschäftigt (bitte nach Bun-
desministerium bzw. Bundesbehörde aufschlüsseln)? 

Zur Beantwortung siehe beigefügte Anlage 4. 

13. Wie viele Stellen wurden bei den Bundesministerien und Bundesbehörden, 
die die Beihilfebearbeitung des BVA nutzen, im Gegenzug gestrichen? 

14. Wie viele Stellen wurden bei den Bundesministerien und Bundesbehörden, 
die die Beihilfebearbeitung des BVA nutzen, im Gegenzug mit anderen Auf-
gaben betraut? 

Die Fragen 13 und 14 werden im Zusammenhang beantwortet. 

Die Aufgabenübertragungen auf das Bundesverwaltungsamt erstrecken sich auf 
einen Zeitraum seit 1998. Zum damaligen Zeitpunkt verblieben die für die Auf-
gabenwahrnehmung notwendigen Stellen noch zu einem großen Teil in den Res-
sorts und Behörden und dienten dort entweder der Realisierung der damaligen 
haushaltsgesetzliche Stelleneinsparung bzw. mussten dort für andere Aufgaben 
verwendet werden (Einsparung von durchschnittlich 1,5 Prozent der Planstellen 
und Stellen von 1993 bis 2014, zusätzliche Einsparung von 0,4 Prozent der Plan-
stellen aufgrund der verlängerten Wochenarbeitszeit der Beamten von 2005 bis 
2014). Welche Stellen dabei konkret in Abgang gestellt wurden, kann zu einem 
Großteil nicht mehr nachvollzogen werden. 
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Die Einzelheiten ergeben sich aus der beigefügten Anlage 5. 

15. Welche Bundesministerien und Bundesbehörden verzichten auf die Nutzung 
der Beihilfebearbeitung des BVA? 

a) Wie viele Mitarbeiter sind in diesen Bundesministerien und Bundesbe-
hörden mit der Beihilfebearbeitung beschäftigt? 

b) Mit welcher Begründung nutzen diese Bundesministerien und Bundesbe-
hörden die Beihilfebearbeitung des BVA nicht? 

c) Welche Personal- und Verwaltungskosten entstehen diesen Bundesminis- 
terien und Bundesbehörden durch die hausintern durchgeführte Beihilfe-
bearbeitung (bitte nach Bundesministerium bzw. Bundesbehörde auf-
schlüsseln)? 

Zur Beantwortung siehe beigefügte Anlage 6. 

Die den Bundesnachrichtendienst betreffenden Angaben der Fragen 15 bis 15c 
werden aus den in der Vorbemerkung der Bundesregierung genannten Gründen, 
auf die Bezug genommen wird, eingestuft übermittelt. 

16. Liegen der Bundesregierungen Informationen zur Effizienz der Beihilfebe-
arbeitung vor? 

a) Entstehen dem Bund durch die Beihilfebearbeitung des BVA geringere 
Kosten, als wenn jedes Bundesministerium und jede Bundesbehörde die 
Beihilfebearbeitung hausintern durchführen würde?  

Wenn ja, in welcher Höhe? 

Der Bundesrechnungshof stellte in einem Gutachten (Bundestagsdrucksache 
14/220 vom 18. Dezember 1998) fest, dass „große Beihilfestellen“ kostengünsti-
ger arbeiten können und unter bestimmten Voraussetzungen, wie z. B. optimale 
EDV-Unterstützung den Vergleich mit der privaten Wirtschaft nicht scheuen 
müssen.  

Durch die Konzentration auf eine Form der Fallbearbeitung können die organisa-
torischen Abläufe optimal gestaltet und angepasst werden. Aufgrund der hohen 
Fallzahlen sind Prozessoptimierungen und der Einsatz moderner IT wirtschaft-
lich. Der Einsatz des Personals kann aufgrund der flexiblen Arbeitszeiten variabel 
gesteuert werden, die wirtschaftliche Auslastung des Personals ist daher gewähr-
leistet. Es ist daher davon auszugehen, dass eine dezentrale Beihilfebearbeitung 
höhere Kosten verursachen würde. In welcher Höhe die Einsparung von Kosten 
läge, ist nicht bekannt. 

b) Haben sich seit Einführung der Beihilfebearbeitung durch das BVA die 
Kosten des Bundes für die Beihilfebearbeitung für Bundesbedienstete ins-
gesamt verringert? 

Wenn ja, in welcher Höhe? 

Hierzu sind für die Bundesverwaltung insgesamt keine Angaben möglich. 

juris Lex QS
15052024 ()



Drucksache 19/12219 – 8 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode 

17. Auf welchem Stand befindet sich das Pilotprojekt „eRechnung“? 

a) Welche Bundesministerien bzw. Bundesbehörden werden an der zentra-
len Rechnungsbearbeitung partizipieren? 

b) Welche Bundesministerien bzw. Bundesbehörden werden an der zentra-
len Rechnungsbearbeitung nicht partizipieren, und warum? 

Entsprechend den Vorgaben der Richtlinie 2014/55/EU vom 16. April 2014 über 
die elektronische Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen und deren Um-
setzung im E-Government-Gesetz bzw. der Verordnung über die elektronische 
Rechnungsstellung im öffentlichen Auftragswesen des Bundes (E-Rech-VO) sind 
die obersten Bundesbehörden und die nachgeordneten Bundesbehörden (d. h. die 
gesamte unmittelbare Bundesverwaltung) zur Nutzung der Zentralen Rechnungs-
eingangsplattform des Bundes (ZRE) verpflichtet. BMI und BMF haben in einem 
gemeinsamen Projekt im Rahmen der Dienstekonsolidierung des Bundes die Fe-
derführung für die Einführung der elektronischen Rechnung im Bund übernom-
men. An die im Rahmen des genannten Projektes vom ITZBund bereitgestellte 
ZRE sind seit November 2018 alle obersten Bundesbehörden und Verfassungs-
organe des Bundes angeschlossen. 

Die nachgeordneten Behörden der unmittelbaren Bundesverwaltung werden ent-
sprechend den rechtlichen Rahmenbedingungen bis November 2019 an die ZRE 
angeschlossen. 

Durch das Projekt wurden darüber hinaus Referenzprozesse für die Verarbeitung 
der elektronischen Rechnungen in den von der Dienstekonsolidierung unterstüt-
zen ERP-Systemen implementiert und den obersten Bundesbehörden und Bun-
desbehörden zur Nutzung bereitgestellt. Einrichtungen ohne ERP-Systeme kön-
nen alternativ HKRweb für die Rechnungsbearbeitung nutzen. Der Roll-out in 
der unmittelbaren Bundesverwaltung wird durch das Projekt unterstützt. 

c) Wann ist mit einer vollständigen Einführung der eRechnung bei Bundes-
ministerien und Bundesbehörden zu rechnen? 

Die Einführung der elektronischen Rechnung in den obersten Bundesbehörden ist 
bis Ende November 2018 erfolgt und wird für alle nachgeordneten Bundesbehör-
den bis Ende November 2019 erfolgen. 

18. Kommen die Bundesministerien und Bundesbehörden ihren Zahlungsver-
pflichtungen für Dienstleistungen des BVA regelmäßig und vertragsgemäß 
nach? 

a) Welche Bundesministerien und Bundesbehörden kommen ihren Zah-
lungsverpflichtungen für Dienstleistungen des BVA nicht fristgerecht 
nach (bitte nach Bundesministerium bzw. Bundesbehörde und Höhe in 
Euro aufgliedern)? 

Alle Auftrag gebenden Institutionen kommen grundsätzlich und regelmäßig ihren 
Zahlungsverpflichtungen nach. Auf der Grundlage der vorliegenden Daten gibt 
es keine offenen Forderungen aus dem Vorjahr; im laufenden Jahr ist lediglich 
eine Forderung bislang nicht beglichen worden. 
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19. Welche Pläne bestehen seitens der Bundesregierung, die Dienstleistungen 
und Zuständigkeiten des BVA auszuweiten? 

a) Welche weiteren Verwaltungsaufgaben sollen in den nächsten Jahren auf 
das BVA übergehen? 

b) Welche der folgenden (Unter-)Abteilungen der Bundesministerien bzw. 
Bundesbehörden können vom BVA übernommen werden: Haushalt, Con-
trolling, Rechtsreferat bzw. Justitiariat? 

Im „Gesetz über die Errichtung des Bundesverwaltungsamtes in der im Bun- 
desgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 200-2, veröffentlichten bereinigten  
Fassung, das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 
(BGBl. I S. 1864) geändert worden ist“ heißt es in Paragraph 1: 

(1) Im Geschäftsbereich des Bundesministers des Innern wird eine selbständige 
Bundesoberbehörde unter der Bezeichnung „Bundesverwaltungsamt“ errichtet. 

(2) Das Bundesverwaltungsamt erledigt in eigener Zuständigkeit Verwaltungs-
aufgaben, die ihm durch dieses Gesetz oder durch andere Bundesgesetze zuge-
wiesen werden. Ferner können Verwaltungsaufgaben des Bundes dem Bundes-
verwaltungsamt zur Erledigung in eigener Zuständigkeit zugewiesen werden, so-
fern die Übertragung solcher Aufgaben auf andere Bundesbehörden durch Bun-
desgesetz zugelassen ist oder wird. 

(3) Das Bundesverwaltungsamt erledigt als beauftragte Behörde, soweit keine an-
dere Zuständigkeit gesetzlich festgelegt ist, Verwaltungsaufgaben des Bundes, 
mit deren Durchführung es vom Bundesminister des Innern oder mit seiner Zu-
stimmung von der sachlich zuständigen obersten Bundesbehörde beauftragt wird. 

Auf Grundlage dieser Ermächtigung können jederzeit weitere Verwaltungsaufga-
ben auf das BVA übergehen. Aktuell liegen keine Erkenntnisse zur Übernahme 
weiterer Verwaltungsaufgaben vor.
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Inanspruchnahme der Dienstleistungen des BVA Anlage 2 

5. Wie viele Stellen wurden bei den Bundesministerien und Bundesbehörden, die das Travel Frage Management des BVA nutzen, im Gegenzug eingespart? 

6. Wie viele Stellen wurden bei den Bundesministerien und Bundesbehörden, die das Travel 
Management des BVA nutzen, im Gegenzug  mit anderen Aufgaben betraut? 

Frage 5 Frage 6 

Behörde Anzahl der Stellen die eingespart 
wurden 

Anzahl der Stellen die im Gegenzug mit anderen Aufgaben 
betraut wurden 

BKAmt 1 entfällt 
BND entfällt entfällt 
BMF 1 2 

BZSt 

ITZBund 

Zoll entfällt entfällt 
BMI 
BAA 
BADV 
BAMF 

BBK 

Das BBK ging 2004 aus dem BVA 
hervor, die Aufgabe wurde im Rahmen 
einer Verwaltungsvereinbarung stets 
durch das BVA wahrgenommen und 
insofern niemals Stellen im BBK 
"eingespart". 

Das BBK ging 2004 aus dem BVA hervor, die Aufgabe wurde im 
Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung stets durch das BVA 
wahrgenommen und insofern niemals Stellen im BBK 
"eingespart". 

BBR entfällt entfällt 
BDBOS entfällt entfällt 
BeschA entfällt entfällt 
BfV entfällt entfällt 
BiB entfällt entfällt 
BISp entfällt entfällt 

BKA 

Im Rahmen der Verlagerung der 
Aufgaben an das BVA wurden dem BVA 
vom BKA zum 01.01.2003 21 Stellen zur 
Verfügung gestellt. 

Das im BKA freigewordene Personal wurde mit anderen 
Aufgaben im BKA betraut. 

BKG entfällt 1,5 
BpB entfällt 1 
BPOL entfällt entfällt 
BSI 2 entfällt 
HS Bund entfällt 0,5 
StBA entfällt entfällt 
THW entfällt liegen keine Informationen vor 
ZITiS entfällt entfällt 
AA 6,5 entfällt 
BMWi entfällt entfällt 
BAFA entfällt entfällt 
BAM entfällt entfällt 
BKartA entfällt entfällt 
BNetzA entfällt entfällt 
BGR entfällt entfällt 
PTB entfällt entfällt 

BMJV 

BfJ 
DPMA 2 entfällt 
GBA entfällt entfällt 
BMAS entfällt entfällt 
BAuA entfällt entfällt 
BAG entfällt entfällt 
BSG 1 1 

BVAmt 
1 (Stelle wurde nicht gestrichen, sondern 
ist mit Dienstposten-Inhaber in den PDK 
verlagert worden) 

entfällt 

BMVg entfällt entfällt 
BMEL entfällt entfällt 
Thünen-
Institut entfällt entfällt 

MRI entfällt entfällt 

Zum Zeitpunkt der Errichtung des BZSt war das Travel Management bereits außerhalb zentralisiert. Das 
BZSt hat daher bei der Errichtung für diese Aufgabe keine Stellen erhalten." 
Zum Zeitpunkt der Errichtung des ITZBund war das Travel Management bereits außerhalb zentralisiert, das 
ITZBund hatte daher zu keiner Zeit Ressourcen für das Travel Management, die für eine Einsparung in 
Betracht gekommen wären. 

Da die Übertragung bereits 1998/1999 erfolgt ist, liegen dem BAMF  keine Aufzeichnung mehr vor. 

Eine Beantwortung ist nicht möglich, da Planstellen nicht einzelnen Organisationseinheiten 
zugewiesen werden. 
liegen keine Informationen vor 

Da die Übertragung bereits 1998/1999 erfolgt ist, liegen keine Aufzeichnung mehr vor. 
Die gesamte Dienstleistungsaufgabe einschl. Personal und Stellen wurde am 01.06.2017 an das BVA 
abgegeben. 
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Inanspruchnahme der Dienstleistungen des BVA Anlage 2 

BVL entfällt entfällt 
BSA entfällt entfällt 
BLE entfällt entfällt 
BfR entfällt entfällt 
FLI entfällt entfällt 
JKI entfällt entfällt 
BMFSFJ 
und BPjM entfällt entfällt 

BAFzA 1 entfällt 
BMG 1 4 
BZgA entfällt 0,25 VZÄ 

BfArM 

keine. (Die Dienstleistungen, die das 
BVA im Zuge des Travel Management 
für das BfArM erbringt, werden auf Basis 
der Erstattung von Sachkosten 
abgegolten.) 

Keine 

PEI entfällt entfällt 
RKI entfällt 2 
DIMDI entfällt entfällt 
BMVI entfällt entfällt 
BMU entfällt entfällt 
BfE entfällt entfällt 
BfS entfällt entfällt 
BfN entfällt entfällt 
UBA 3,5 entfällt 
BMBF entfällt entfällt 
BMZ 
BPA entfällt entfällt 
BKM entfällt entfällt 
BKGE entfällt entfällt 
BStU entfällt entfällt 

BArch entfällt 0,5 mD 
0,5 gD 

liegen keine Informationen vor 
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Drucksache 19/12219 – 24 – Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode

Inanspruchnahme der Dienstleistungen des BVA Anlage 4 

Frage 12. Welche Bundesministerien und Bundesbehörden nutzen die Beihilfebearbeitung des BVA? 
a. Aus welchen Bundesministerien und Bundesbehörden erhält das BVA Aufträge zur Beihilfebearbeitung? 
b. Welche Tätigkeiten im Rahmen der Beihilfebearbeitung werden weiterhin von den unter 10a genannten  
Bundesministerien und Bundesbehörden übernommen? 
c. Wie viele Mitarbeiter sind in diesen Bundesministerien und Bundesbehörden jeweils mit 
der Beihilfebearbeitung beschäftigt  Aufgliederung nach Ministerium/Behörde) ?  

Frage 12 Frage 12 a Frage 12 b Frage 12 c 

Erhält das BVA von  Welche Tätigkeiten im  Nutzung der  Bundesministerien und  Rahmen der  Anzahl der Mitarbeiter/in die  Beihilfebearbeit Behörde Bundesbehörden  Aufträge  Beihilfebearbeitung  mit der Beihilfebearbeitung  ung des BVA?  zur Beihilfebearbeitung?  übernehmen die unter  beschäftigt sind Ja / nein Ja / nein Frage 12 a)  Genannten ? 

BKAmt 
BND 
BMF 
BZSt 
ITZBund 

Zoll 

Ja Ja entfällt entfällt 
nein nein entfällt entfällt 
Ja Ja entfällt entfällt 
Ja Ja entfällt entfällt 
Ja Ja entfällt entfällt 

Teilweise  Soweit die Service-Center  
Teilweise  ehemalige Zuständigkeit  noch zuständig sind,  187,05 AK Service-Center  Komplettbearbeitung. 

Köln/Saarbrücken) 

BMI 
Die Beantwortung der Fragen 12 bis 15 entfällt, da sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der  
Beihilfebearbeitung vom Bundesverwaltungsamt wahrgenommen werden.  

BAA 

BADV 

BAMF 

BBK 

BBR 

BDBOS 

Die Beantwortung der Fragen 12 bis 15 entfällt, da sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der  
Beihilfebearbeitung vom Bundesverwaltungsamt wahrgenommen werden.  
Die Beantwortung der Fragen 12 bis 15 entfällt, da sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der  
Beihilfebearbeitung vom Bundesverwaltungsamt wahrgenommen werden.  
Die Beantwortung der Fragen 12 bis 15 entfällt, da sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der  
Beihilfebearbeitung vom Bundesverwaltungsamt wahrgenommen werden.  
Die Beantwortung der Fragen 12 bis 15 entfällt, da sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der  
Beihilfebearbeitung vom Bundesverwaltungsamt wahrgenommen werden.  

Nein anderer Dienstleister  
Die Beantwortung der Fragen 12 bis 15 entfällt, da sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der  
Beihilfebearbeitung vom Bundesverwaltungsamt wahrgenommen werden.  

BeschA 

BfV 

BiB 

Die Beantwortung der Fragen 12 bis 15 entfällt, da sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der  
Beihilfebearbeitung vom Bundesverwaltungsamt wahrgenommen werden.  

Ja Ja entfällt entfällt 
Die Beantwortung der Fragen 12 bis 15 entfällt, da sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der  
Beihilfebearbeitung vom Bundesverwaltungsamt wahrgenommen werden.  

BISp Die Beantwortung der Fragen 12 bis 15 entfällt, da sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der  
Beihilfebearbeitung vom Bundesverwaltungsamt wahrgenommen werden.  

BKA 

BKG 

BpB 

BPOL 

Die Beantwortung der Fragen 12 bis 15 entfällt, da sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der  
Beihilfebearbeitung vom Bundesverwaltungsamt wahrgenommen werden.  
Die Beantwortung der Fragen 12 bis 15 entfällt, da sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der  
Beihilfebearbeitung vom Bundesverwaltungsamt wahrgenommen werden.  
Die Beantwortung der Fragen 12 bis 15 entfällt, da sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der  
Beihilfebearbeitung vom Bundesverwaltungsamt wahrgenommen werden.  

Nein Nein keine Angabe keine Angabe 
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)

Inanspruchnahme der Dienstleistungen des BVA Anlage 4 

BSI 

HS Bund 

StBA 

THW 

ZITiS 

AA Ja Ja 
Grundsatzfragen,  
Widersprüche 

0,4 VZÄ (Kopfstelle mit  
weiteren Aufgaben 

BMWi Nein Nein keine Angabe keine Angabe 
BAFA Nein Nein keine Angabe keine Angabe 
BAM Nein Nein keine Angabe keine Angabe 
BKartA Nein Nein keine Angabe keine Angabe 
BNetzA Nein Nein keine Angabe keine Angabe 
BGR Nein Nein keine Angabe keine Angabe 
PTB Nein Nein keine Angabe keine Angabe 
BMJV Ja Ja entfällt entfällt 
BfJ Ja Ja entfällt entfällt 
DPMA Ja Ja entfällt entfällt 
GBA Ja Ja entfällt entfällt 
BMAS Ja Ja entfällt entfällt 
BAuA Nein Nein keine Angabe keine Angabe 
BAG Nein Nein keine Angabe keine Angabe 
BSG Ja Ja entfällt entfällt 
BVAmt Ja Ja entfällt entfällt 

Ja Ja 

- Aufgaben der obersten 
Dienstbehörde, die sich 
aus der BBhV ergeben 
und Bearbeiten von 
Eingaben an die Leitung 
BMVg und den 
Wehrbauftragten des  
Deutschen Bundestages  
sowie an den 
Petitionsausschuss des  
Deutschen Bundestages 
- Beihilfeberechnung für  
die BwDienstellen in den 
USA 
- Im Rahmen der  
Koordinierungsfunktion: 
Bekanntgabe von 
Informationen zur 
Beihilfebearbeitung auf 
Forderung des BVA 

2 

Nein Nein keine Angabe keine Angabe 
Thünen- 
Institut Nein Nein keine Angabe keine Angabe 

MRI Nein Nein keine Angabe keine Angabe 

Die Beantwortung der Fragen 12 bis 15 entfällt, da sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der  
Beihilfebearbeitung vom Bundesverwaltungsamt wahrgenommen werden.  

Die Beantwortung der Fragen 12 bis 15 entfällt, da sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der  
Beihilfebearbeitung vom Bundesverwaltungsamt wahrgenommen werden.  
Die Beantwortung der Fragen 12 bis 15 entfällt, da sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der  
Beihilfebearbeitung vom Bundesverwaltungsamt wahrgenommen werden.  
Die Beantwortung der Fragen 12 bis 15 entfällt, da sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der  
Beihilfebearbeitung vom Bundesverwaltungsamt wahrgenommen werden.  
Die Beantwortung der Fragen 12 bis 15 entfällt, da sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der  
Beihilfebearbeitung vom Bundesverwaltungsamt wahrgenommen werden.  

BMVg mit  
Geschäfts- 

bereich 

BMEL 
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Inanspruchnahme der Dienstleistungen des BVA Anlage 4 

BVL Nein Nein keine Angabe keine Angabe 
BSA Nein Nein keine Angabe keine Angabe 
BLE Nein Nein keine Angabe keine Angabe 
BfR Nein Nein keine Angabe keine Angabe 
FLI Nein Nein keine Angabe keine Angabe 
JKI Nein Nein keine Angabe keine Angabe 
BMFSFJ  
und BPjM Ja Ja entfällt entfällt 

BAFzA Ja Ja entfällt entfällt 
BMG Ja Ja entfällt entfällt 
BZgA Ja Ja entfällt entfällt 
BfArM Ja Ja entfällt entfällt 
PEI Ja Ja entfällt entfällt 
RKI Ja Ja entfällt entfällt 
DIMDI Ja Ja entfällt entfällt 
BMVI Nein Nein keine Angabe keine Angabe 
alle  
Geschäftsbe Nein Nein keine Angabe keine Angabe 
hörden 
BEV  
Sonderver Nein Nein keine Angabe keine Angabe 

mögen) 
BMU Ja Ja entfällt entfällt 
BfE Ja Ja entfällt entfällt 
BfS Ja Ja entfällt entfällt 
BfN Ja Ja entfällt entfällt 
UBA Ja Ja entfällt entfällt 
BMBF JA JA entfällt entfällt 

BMZ Ja Ja 

Festsetzung,  
Bescheidung,  
Zahlbarmachung,  
Auskünfte 

entfällt 

BPA Ja Ja entfällt entfällt 
BKM Ja Ja entfällt entfällt 
BKGE Ja Ja entfällt entfällt 
BStU Ja Ja entfällt entfällt 
Bundes- 
archiv Ja Ja entfällt entfällt 
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Inanspruchnahme der Dienstleistungen des BVA Anlage 5 

Frage 

Frage 13 Frage 14 

Behörde Anzahl der Stellen die gestrichen wurden Anzahl der Stellen die im Gegenzug mit anderen 
Aufgaben betraut wurden 

BKAmt 1 entfällt 
BND entfällt entfällt 
BMF entfällt entfällt 

BZSt 

ITZBund 

Zoll 0 66 AK 
BMI entfällt entfällt 
BAA entfällt entfällt 
BADV entfällt entfällt 
BAMF entfällt entfällt 
BBK entfällt entfällt 
BBR entfällt entfällt 
BDBOS entfällt entfällt 
BeschA entfällt entfällt 
BfV entfällt entfällt 
BiB entfällt entfällt 
BISp entfällt entfällt 
BKA entfällt entfällt 
BKG entfällt entfällt 
BpB entfällt entfällt 
BPOL entfällt entfällt 
BSI entfällt entfällt 
HS Bund entfällt entfällt 
StBA entfällt entfällt 
THW entfällt entfällt 
ZITiS entfällt entfällt 
AA 3 entfällt 
BMWi entfällt entfällt 
BAFA entfällt entfällt 
BAM entfällt entfällt 
BKartA entfällt entfällt 
BNetzA entfällt entfällt 
BGR entfällt entfällt 
PTB entfällt entfällt 

BMJV 

BfJ 
DPMA 
GBA * entfällt entfällt 
BMAS entfällt entfällt 
BAuA entfällt entfällt 
BAG entfällt entfällt 
BSG entfällt 1 
BVAmt 1 entfällt 

BMVg 

Im Zuge der Verlagerung der 
Personalabrechnung wurden 1.426,5 
Haushaltsstellen (Planstellen und Stellen) in 
den Einzelplan 06 verlagert. (Die 
Haushaltsstellen, die in den Bereich der 
Beihilfe verlangert wurden, können nicht 
gesondert angegeben werden.) 

nicht feststellbar 

BMEL entfällt entfällt 
Thünen-
Institut entfällt entfällt 
MRI entfällt entfällt 
BVL entfällt entfällt 
BSA entfällt entfällt 
BLE entfällt entfällt 
BfR entfällt entfällt 
FLI entfällt entfällt 
JKI entfällt entfällt 
BMFSFJ 
und BPjM 

1  0,5  

BAFzA 1 entfällt 
BMG entfällt 2 
BZgA entfällt 0,1 VZÄ 
BfArM entfällt entfällt 
PEI entfällt entfällt 
RKI entfällt 0.5 
DIMDI entfällt 0,2 

13   Wie viele Stellen wurden bei den Bundesministerien und Bundesbehörden, die die 
Beihilfebearbeitung des BVA nutzen, im Gegenzug gestrichen? 

14. Wie viele Stellen wurden bei den Bundesministerien und Bundesbehörden, die die 
Beihilfebearbeitung des BVA nutzen, im Gegenzug mit anderen Aufgaben betraut? 

wegen Zeitablaufs nicht mehr feststellbar 
wegen Zeitablaufs nicht mehr feststellbar 

Seit Errichtung des BZSt erfolgt die Beihilfebearbeitung in einem Dienstleistungszentrum (BADV, später BVA). 
Das BZSt hat daher bei der Errichtung für diese Aufgabe keine Stellen erhalten. 
Zum Zeitpunkt der Errichtung des ITZBund war die Beihilfebearbeitung bereits außerhalb zentralisiert, das 
ITZBund hatte daher zu keiner Zeit  Ressourcen für die Beihilfebearbeitung, die für eine Einsparung in 
Betracht gekommen wären. 

Eine Beantwortung ist nicht möglich, da Planstellen nicht einzelnen Organisationseinheiten 
zugewiesen werden. 
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Inanspruchnahme der Dienstleistungen des BVA Anlage 5 

BMVI entfällt entfällt 
BMU 1 Stelle zum BVA verlagert entfällt 
BfE entfällt entfällt 
BfS entfällt 1 
BfN entfällt 0,4 
UBA entfällt 1 
BMBF entfällt entfällt 
BMZ 1 entfällt 
BPA entfällt nicht feststellbar 
BKM entfällt entfällt 
BKGE entfällt entfällt 
BStU entfällt 2 

BArch entfällt 0,5 mD 
0,5 gD 

*Zur Erläuterung siehe unter Frage 13 und 14 im Antwortentwurf 
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Inanspruchnahme der Dienstleistungen des BVA Anlage 6 

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 29 – Drucksache 19/12219

Frage 15. Welche Bundesministerien und Bundesbehörden verzichten auf die Nutzung der Beihilfebearbeitung des BVA? 
a. Wie viele Mitarbeiter sind in diesen Bundesministerien und Bundesbehörden mit der Beihilfebearbeitung beschäftigt? 
b. Mit welcher Begründung nutzen diese Bundesministerien und Bundesbehörden die Beihilfebearbeitung des BVA nicht? 
c.  Welche Personal- und Verwaltungskosten entstehen diesen Bundesministerien und Bundesbehörden durch die hausintern durchgeführte 
Beihilfebearbeitung (Aufgliederung nach Ministerium/Behörde)? 

Frage 15 Frage 15 b Frage 15 a Frage 15 c Frage 15 c 

Behörde 

Verzicht auf 
Nutzung der 

Beihilfebearbeit 
ung des BVA? 

(Ja / Nein) 

Warum wird die Beihilfebearbeitung nicht 
genutzt? (Begründung): 

Anzahl der 
Mitarbeiter/in die mit 

der 
Beihilfebearbeitung 

beschäftigt sind 

Summe der 
Verwaltungskosten 

die durch die eigene 
hausinterne 

Durchführung 
entstehen 

Summe der 
Personalkosten die  

durch die eigene 
hausinterne 

Durchführung 
entstehen 

BKAmt Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
BND Ja 
BMF Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
BZSt Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
ITZBund Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
Zoll Teilweise Abgabe an BVA geplant. 187,05 AK 4.227.348 € 11.472.299 € 
BMI Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
BAA Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
BADV Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
BAMF Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
BBK Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
BBR Ja 
BDBOS Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
BeschA Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
BfV Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
BiB Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
BISp Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
BKA Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
BKG Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
BpB Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 

BPOL Ja 

Die Beihilfebearbeitung der Angehörigen der 
Bundespolizei erfolgte bereits in der Altorganisation 
bis zum Jahr 2008 durch die Bundespolizei selbst. 
Die Bearbeitung wurde durch die Neuorganisation im 
Jahr 2008 im Referat 73 Bundespolizeipräsidium 
zentralisiert. 
Seit Mai 2018 befindet sich das 
Bundespolizeipräsidium mit dem BVA im Gespräch 
darüber, ob perspektivisch die Beihilfebearbeitung 
der Bundespolizei durch das BVA übernommen wird. 
Hierzu fanden bereits verschiedene Gespräche statt, 
u.a. zu Fragen einer möglichen infrastrukturellen 
Versorgung (Standort, Ausstattung, Poststelle, 
Liegenschaftsarbeiter, IT-Anbindung, 
Verbrauchsmaterialien), Stellenkompensationen und 
möglichen Anschlussver-wendungen des 
Bestandspersonals. Maßgeblich für die Entscheidung 
über die Abgabe der Beihilfebearbeitung an das 
Bundesverwaltungsamt wird sein, dass weder für die 
beihilfeberechtigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in Bezug auf Qualität und Bearbeitungsdauer 
Nachteile entstehen, noch das die aktuell in der 
Beihilfebearbeitung eingesetzten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter Nachteile im beruflichen Fortkommen 
entstehen. Weitere Gespräche und ein Ergebnis 
stehen noch aus. 

Die Bundespolizei setzt 
derzeit 24 
Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter (gleich 
Vollzeitäquivalente) für 
die Bearbeitung der 
Beihilfe seiner 
Angehörigen ein. 

Für die 24 
Vollzeitäquivalente in 
der Beihilfestelle der 
Bundespolizei 
entstehen jährlich ca. 
1.110 TEuro an 
Verwaltungskosten. 

Für die 24 
Vollzeitäquivalente in 
der Beihilfestelle der 
Bundespolizei 
entstehen jährlich ca. 
1.479 TEuro an 
Personalkosten. 

BSI Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
HS Bund Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
StBA Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
THW Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
ZITiS Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
AA Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
BMWi Ja 
BAFA Ja 
BAM Ja 
BKartA Ja 
BNetzA Ja 
BGR Ja 
PTB Ja 
BMJV Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
BfJ Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
DPMA Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
GBA Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
BMAS Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 

BAuA Ja Es wird ein Dienstleistungszentrum der 
Bundesnetzagentur in Anspruch genommen. entfällt entfällt entfällt 

BAG Ja Nutzung eines anderen DLZ (Bundesnetzag.) entfällt entfällt entfällt 
BSG Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
BVAmt Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
BMVg Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
BMEL Ja Nutzung der BLE als Dienstleister entfällt entfällt entfällt 
Thünen-Institu Ja Nutzung der BLE als Dienstleister entfällt entfällt entfällt 
MRI Ja Nutzung der BLE als Dienstleister entfällt entfällt entfällt 
BVL Ja Nutzung der BLE als Dienstleister entfällt entfällt entfällt 

Da im Bereich «Beihilfe»  alle Behörden und 
Versorgungsempfänger des Geschäftsbereichs des 
BMWi durch die Bundesnetzagentur bearbeitet 
werden, ist die Anzahl der Mitarbeiter und die Höhe 
der Personal- und Verwaltungskosten 
zusammengefasst. 

26 2.450.189,00 Euro 

anderer Dienstleister (Ressortwechsel) 

Antwoten zu den Fragen 15 a-c liegen als Verschlusssache vor 
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BSA Ja Nutzung der BLE als Dienstleister 
Die BLE ist Dienstleister für das BMEL und den 

entfällt entfällt entfällt 

BLE Ja Geschäftsbereich. 6,55 190.000 Euro/Jahr 475.000 Euro/Jahr 
BfR Ja Nutzung der BLE als Dienstleister entfällt entfällt entfällt 
FLI Ja Nutzung der BLE als Dienstleister entfällt entfällt entfällt 
JKI Ja Nutzung der BLE als Dienstleister entfällt entfällt entfällt 
BMFSFJ 
und BPjM Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
BAFzA Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
BMG Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
BZgA Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
BfArM Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
PEI Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
RKI Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
DIMDI Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 

BMVI und 
nachgeordn 
ete 
Behörden 
(ohne BEV) 

Ja 

Die Beihilfebearbeitung wurde mit Errichtung der 
BAV am 1. Juli 2013 dorthin integriert. Sie nimmt 
die Beihilfebearbeitung für rund 12.500 aktive und 
pensionierte Beamte wahr. Durch die im BMVI 
gebündelt wahrgenommene Beihilfebearbeitung 
in der BAV werden mögliche Synergien 
ausgeschöpft. Die wirtschaftliche 
Aufgabenerledigung wurde in einem vom BRH 
2017 durchgeführten Leistungsvergleich 
zwischen 6 Beihilfestellen des Bundes bestätigt. 

35 MA (30,4 VZÄ) 
132.000 darunter 

80.000 für Porto und 
Zustellung 

1.756.000 inkl. 10% 
Verwaltungsoverhe 

ad 

BEV Ja 
Wirtschaftlichkeitsaspekte: wegen der Eigenschaft als 
Sondervermögen müsste für Dienstleistung durch 
Dritte gezahlt werden. 

0,3 VZÄ 8.600 26.000 

BMU Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
BfE Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
BfS Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
BfN Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
UBA Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
BMBF Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
BMZ Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
BPA Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
BKM Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
BKGE Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
BStU Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
BArch Nein entfällt entfällt entfällt entfällt 
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